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Geschichte

Disziplinierter und uniformierter
«Fremder Dienst» in stehenden Heeren
Die «Fremden Dienste» die rund eine Million eidgenössischer
Männer in den Dienst fremder Herrscher lockten, haben
das politische Alltagsbild der Eidgenossenschaft – und damit
das Wehrwesen direkt und die Armee indirekt – bis zu Beginn
des 19. Jahrhunderts stark geprägt.
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sogenannte «Partikularkapitulationen»

Durch diese Art vonVerträgen, die in der
Eidgenossenschaft zumTeil heftigen Protest

auslösen und gegen die in den Tag-
satzungen immer wieder Klage geführt
wird, entstehen die erblichen Regimenter
einzelner Familien.

Diese Art von Soldvertrag wird nicht
zwischen einem Auftraggeber und einem
oder mehreren eidgenössischen Ständen,
sondern allein von einem Dienstherrn
und einem Regimentskommandanten
unterzeichnet. Somit fehlt diesen Vertragswerken

die zwischenstaatliche Bindung,
welchedie Truppen liefernden Orte einer-
seits und den Auftraggeber andererseits
voll und ganz umfassen und als
gleichwertige Vertragspartner anerkennen. Damit

verbunden werden den Ständen die
notwendige und rechtliche Grundlage zu

einem wirkungsvollen Eingreifen in die
Solddienstangelegenheiten entzogen, so
dass die Orte ihre in den Solddienst
ziehenden Bürger nicht vor der Willkür der
Dienstherren zu schützen vermögen, die
in der Folge ihre Truppen gemäss ihrem

Durchsetzung und der Schutz der
monarchischen Gewalt gegen Innen.

Die Einführung ständiger Heere, die
sich bald in ganz Europa durchsetzen,
erklärt sich vorwiegend, aber nicht nur,
aus dem bereits angesprochenen Wandel
der Kriegsführung, die eine längere und
gründlichere Ausbildung

der Soldaten
erfordert. Man
verpflichtet die Söldner
für drei oder vier Jahre,

manchmal sogar

fürnoch längere Zeit,
mit der zusätzlichen
Option auf
Verlängerung. Dazu kommen

die langen Tage

und Wochen des

Nichtstuns einer Truppe,

die auf den Krieg
wartet, welche mit
formaler Ausbildung
ausgefüllt werden.
Diese Heeresreform
ist wohl der Hauptgrund

für die sich
langsamausbreitende Dekadenz des

Solddienstes. Dem eidgenössischen Krieger
missfällt in der Regel dieser Drill, der
oft von menschenunwürdigen
Disziplinierungsmassnahmen und Strafen begleitet

ist.

Formationen werden an
kapitalkräftige Bewerber verkauft

Wie bereits in der letzten Ausgabe
erläutert, werden Regimenter und Kompanien

an kapitalkräftige, interessierte
Bewerber verkauft. Die Rechtslage dieser

Truppenkörper und die Anstellungsverhältnisse

des einzelnen Söldners sind in
den «Kapitulationen» der einzelnen Orte
festgelegt. AufdieserBasis erfolgen ab der
Mitte des 17. Jahrhunderts immer mehr

Robert-Peter Eyer

Nach dem Dreissigjährigen Krieg
1618-1648), in den siebziger Jahren des

17. Jahrhunderts – und abermals durch
die Vorreiterrolle Frankreichs beeinflusst –
findet in Europa die Epoche des freien
Söldnertums ein Ende. Das europäische
Wehrwesen entwickelt sich vomungebundenen,

nur für den Kriegsfall angeworbenen

Einsatzheer zum immer bereiten und
permanent im Einsatz befindlichen Heer.
Die bislang nur für Feldzüge angeworbenen

Truppen werden vereinheitlicht und
in ständige Heere – unter Führung eines

unternehmerischen Söldnerführers oder
des Adels im Auftrag des jeweiligen
Herrschers – umgewandelt. Das strategische

Ziel Frankreichs ist einerseits die
Machterweiterung bis zur europäischen
Hegemonie gegen Aussen und andererseits die

Die dunkelhervorgehobenen Länder und ex-Kolonienzeigen auf,
wo Eidgenossen in «Fremden Diensten» vom 15. bis zum 20. Jahr-
hundert, im Einsatz gewesen sind.

Karte: Claudia Trochsler, CAT Design

Schweizer Linienregiment in neapolitanischen

Diensten im 18. Jahrhundert

1734-1789). Zeitgenössisches Aquarell

eines unbekannten Künstlers.
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schlaggebende Rolle gespielt haben.
Einzelne Persönlichkeiten sind hoch dekoriert

worden und haben wichtige
Kommandostellen inne gehabt.* ¦

Gusto einsetzen. Den in Neapel
abgeschlossenen Verträgen fehlt beispielsweise

der übliche Vorbehalt, dass eidgenös-
sische Kontingente nicht offensiv,zur See,

getrennt, gegen Verbündete der Eidge-
nossenschaft oder ausserhalb Europas
eingesetzt werdendürfenund dass die
schweizerischenTruppenbei einer allfälligen
Notwendigkeit in die Heimat entlassen werden

müssen.

Einsatz auch
ausserhalb Europas

Oftmals kommt die «Avouierung» d.h.
die Billigung der Partikularkapitulation
durch die betroffenen Standesregierungen,

erst nachträglich, nach der Bezahlung

offizieller Pensionsgelder und inof

fizieller Bestechungs- und Schmiergelder,

zustande. Warumaber werden solche
Verträge unterzeichnet? Der Hauptgrund
liegt wohl in der Tatsache, den langwierigen,

oft aussichtslosen und kostspieligen

Bündnisverhandlungen mit den
eidgenössischen Orten auszuweichen, um
als Auftraggeber rasch zu Truppen zu
gelangen, die unbeschränkt eingesetzt werden

können.
Während auf den europäischen

Kriegsschauplätzen Schweizer Regimenter und
ihre Kommandanten teilweise Berühmtheit

erlangen, sind die eidgenössischen
Truppen auf dem amerikanischen,
afrikanischen und asiatischen Kontinent in der
Heimat weitgehend in Vergessenheit
geraten, obwohl sie auch dort teils eine aus-

Major i Gst

Robert-Peter Eyer
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Regimentde Meuron in britischem Dienst,
stationiert in Indien 1790. Der Dienst in
Indien war überaus schwer und gefährlich,
denn schon auf der Überfahrt starben viele
an Krankheiten. Sammlung C. F. Keller,

Bibliothek am Guisanplatz, Bern

Zur Periodisierung

Aufkommenundvertragliche Regelung
der «Fremden Dienste» 11./12. bisMitte

16. Jh.

Verfestigung der «Fremden Dienste» mit
Militärunternehmern,Mitte16. bis Mitte

17. Jh.

Disziplinierterund uniformierter «Fremder

Dienst» in stehenden Heeren, Mitte

17. bis Mitte 18. Jh.

Rückbildung bzw. Verbot der «Fremden

Dienste» Ausgangdes 18. Jh. bis
zum offiziellen Ende 1859.

Maj i Gst Robert-Peter Eyer präsentiert
fünf nach chronologischen Kriterien
gestaltete Beiträge zum Thema «Fremde
Dienste» Sch

* Weiterführende Literatur zu diesem Thema u.a.:
Suter, Hermann: Innerschweizerisches Militär-
Unternehmertum im 18. Jahrhundert, Zürich
1971 / Bührer, Walter: Der Zürcher Solddienst
des 18. Jahrhunderts. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche

Aspekte, Bern/Frankfurt a.M. 1977 /
Pfister, Willy: Aargauer in fremden Kriegsdiensten.

Die Aargauer im bernische Regiment und
inder Garde in Frankreich 1701–1792. Die
Aargauer im bernischen Regiment in Sardinien
1737– 1799, Bd.1, Aarau 1980 / Eyer, Robert-
Peter, Die Schweizer Regimenter in Neapel im
18. Jahrhundert 1734 –1789), in: Freiburger
Studien zur Frühen Neuzeit, Bd. 12, Freiburg
2007.
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